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E H R E N O R D N U N G

der Stadt Heidenheim

vom 26. April 1979

zuletzt geändert am 25.10.2011

§ 1
Form der Auszeichnungen

(1) Die Stadt Heidenheim kann Persönlichkeiten, die sich besondere
Verdienste um die Stadt Heidenheim erworben haben, mit

dem Ehrenbürgerrecht,
dem Ehrenring,
der Bürgermedaille,
dem Heidenheimer römischen Adler (Aquila) in Gold oder
dem Heidenheimer römischen Adler in Silber

auszeichnen.

(2) Dasselbe gilt für Persönlichkeiten, die eine hervorragende Leistung
vollbracht haben und in Heidenheim entweder geboren oder mit Hei-
denheim in besonderer Weise verbunden sind.

(3) Die Auszeichnungen nach Abs. 1 stellen eine Rangordnung dar, die
Bürgermedaille und der Heidenheimer römische Adler in Gold sind
gleichgestellt.

(4) Der Heidenheimer römische Adler wird insbesondere ausscheiden-
den Stadträtinnen und Stadträten verliehen:

Bei einer Zugehörigkeit zum Gemeinderat:

von mindestens 10 Jahren oder 2 Amtsperioden
- der Heidenheimer römische Adler in Silber,

von mindestens 20 Jahren oder 4 Amtsperioden
- der Heidenheimer römische Adler in Gold

und von mindestens 25 Jahren und 5 Amtsperioden
- der Heidenheimer römische Adler in Gold und die originalgetreue

Bronzeskulptur.
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(5) Die Richtlinien für die Auszeichnungen im Bereich des Sports
bleiben unberührt.

§ 2
Beschreibung

(1) Der Ehrenring besteht aus Gelbgold 585/-. In die Platte des Ringkop-
fes ist das Heidenheimer Stadtwappen, der "Heidenkopf",
eingearbeitet.

Die Umschrift lautet: "1356 Heidenheim an der Brenz".

In die wappenschildförmigen Platten beiderseits des Ringkopfes wer-
den das Jahr der Verleihung sowie die Initialen der/des Geehrten
eingraviert.

(2) Die Bürgermedaille besteht aus 1000/oxydiertem Feinsilber. Auf der
Vorderseite ist in umlaufender Schrift "Stadt Heidenheim - Für
besondere Verdienste" sowie das Heidenheimer Stadtwappen, der
"Heidenkopf", in vertieftem Wappenschild geprägt. Darunter wird bo-
genförmig der Name der/des Geehrten eingraviert.

Die Rückseite zeigt unter dem Thema "Gemeinschaftsdienst" eine
Flachrelief-Figurenkomposition von kreisförmig zueinanderstehenden
Menschen, die das Für-, Zu- und Miteinander im Leben symbolisie-
ren; im Hintergrund das Schloss Hellenstein als Symbol der Stadt
Heidenheim.

(3) Der Heidenheimer römische Adler ist eine Reproduktion eines Fund-
stückes aus dem römischen Heidenheim.

Er wird verliehen

a) in Silber in Form einer silbernen Anstecknadel

b) in Gold in Form einer goldenen Anstecknadel und
ab 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im
Gemeinderat mit einer originalgetreuen
Bronzeskulptur.

2 26. EL 2011



0/9

§ 3
Verfahren

(1) Die Auszeichnungen nach § 1 werden im Namen der Stadt Hei-
denheim durch Beschluss des Gemeinderats in nichtöffentlicher
Sitzung verliehen. Sofern bei ausscheidenden Stadträtinnen und
Stadträten die zeitlichen Voraussetzungen für die Verleihung eines
Heidenheimer römischen Adlers erfüllt sind, erfolgt die Verleihung
durch den Oberbürgermeister.

Entsprechende Vorschläge können durch den Oberbürgermeister
oder die Mitglieder des Gemeinderats eingebracht werden.

(2) Die gleiche Auszeichnung kann nicht zweimal verliehen werden.
Bei Unterbrechungen der Amtszeit werden die Jahre der Zugehö-
rigkeit zum Gemeinderat addiert.

(3) Über die Verleihung der Auszeichnungen wird jeweils eine durch
den Oberbürgermeister zu unterzeichnende Urkunde angefertigt, in
der die Verdienste der/des zu Ehrenden in knapper Form gewürdigt
werden. Die Auszeichnungen werden vom Oberbürgermeister in
feierlichem Rahmen überreicht. Ausscheidende Stadträtinnen und
Stadträte erhalten den Heidenheimer römischen Adler in der Regel
in einer Sitzung des Gemeinderats.

§ 4
Eigentum und Entziehung der Auszeichnungen

(1) Ehrenring, Bürgermedaille bzw. Heidenheimer römischer Adler ge-
hen in das Eigentum der/des Geehrten über. Das Recht zum Tra-
gen steht nur der/dem Geehrten selbst zu. Eine Rückgabepflicht
der Hinterbliebenen besteht nicht.

(2) Analog der Bestimmungen der Gemeindeordnung über das
Ehrenbürgerrecht kann der Gemeinderat auch Ehrenring, Bürger-
medaille und Heidenheimer römischen Adler wegen unwürdigen
Verhaltens entziehen. In diesem Fall sind Urkunden und Auszeich-
nungen zurückzugeben.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Ehrenordnung tritt am 01.01.1980 in Kraft.
Die Änderung der Ehrenordnung vom 25.10.2011 tritt am 01.11.2011
in Kraft.
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